
MitgliederversaMMlung 2022

 einladung

zur Mitgliederversammlung des sportbundes rheinland e.V.
am samstag, den 25. Juni 2022 um 10 uhr 
in der Kulturhalle Ochtendung, Langenbergstraße, 56299 Ochtendung

  tagesordnung

Außerparlamentarischer teil

Eröffnung und Begrüßung
Totengedenken
Grußworte der Ehrengäste

parlamentarischer teil

TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Zahl der Stimmberechtigten
TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
TOP 3 Bestellung des Zähl- und Wahlausschusses
TOP 4 Bericht der Präsidentin
TOP 5 Aussprache zum Bericht der Präsidentin 
TOP 6 Haushaltsnachweise 2020 und 2021

6.1 Vorstellen der Haushaltsnachweise 2020 und 2021
6.2 Bericht der Kassenprüfer für 2020 und 2021
6.3 Verabschiedung der Haushaltsnachweise 2020 und 2021

TOP 7 Entlastung des Präsidiums für die Jahre 2020 und 2021
TOP 8 Verabschiedung der Haushaltspläne 2022 und 2023
TOP 9 Satzungsänderungen

§	1	Ziffer	1	 Definition	Verbandsgebiet
§ 4 Ziffer 1 Arten der Mitgliedschaft beim SBR
§ 4 Ziffer 3 Fachverbandszugehörigkeit von Vereinen
§	4	Ziffer	4		 Definition	der	Verbandsarten	im	SBR
§ 4 Ziffer 5 neu Sonderregelung für Aufnahme von Verbänden
§ 4 Ziffer 6 Nummernänderung vormals § 4 Ziffer 5
§ 4 Ziffer 7  Nummernänderung vormals § 4 Ziffer 6
§ 4 Ziffer 8  Nummernänderungen vormals § 4 Ziffer 7 
§ 4 Ziffer 9  Nummernänderung vormals § 4 Ziffer 8
§ 4 Ziffer 10 Nummernänderungen vormals § 4 Ziffer 9, Korrektur Kommafehler
§ 4 Ziffer 11 Nummernänderung vormals § 4 Ziffer 10
§	5	Ziffer	2	 Recht	auf	finanzielle	Förderung
§ 5 Ziffer 3 Form der Abgabe der Bestandserhebung und anderer Anfragen 
§ 9 Ziffer 1 Zusammensetzung des Präsidiums 
§ 9 Ziffer 2 Amtsperiode Präsident und Vizepräsidenten
§ 9 Ziffer 3 Wahl der Stellvertreter des Präsidenten
§ 9 Ziffer 4  Vertretung nach § 26 BGB
§ 9 Ziffer 5 Kommissarische Besetzungsmöglichkeit des Präsidiums und Korrektur Fehler
§ 9 Ziffer 6 Verweis auf Allgemeine Geschäftsordnung zu Aufgaben Präsidium
§ 10  Berufung von Beauftragten und Besetzung von Ausschüssen
§ 12 Ziffer 3 Amtsperiode der Sportkreisvorsitzenden und deren Stellvertreter
§ 13 Ziffer 1 Zuständigkeit für Einstellung und Entlassung des hauptamtlichen Personals
§ 14 Ziffer 1 Amtsperiode der Rechnungsprüfer

Die Gegenüberstellung (Synopse) der Satzungsänderung wird allen Mitgliedsvereinen und –verbänden im Be-
richtsheft	zur	Mitgliederversammlung	an	die	offizielle	Vereins-	bzw.	Verbands-E-Mail-Adresse	mit	der	Einladung	
zugesendet und kann zusätzlich in der Geschäftsstelle des Sportbundes Rheinland angefordert werden.



TOP 10 Anträge*1
TOP 11 Wahl eines Wahlleiters für die Wahl des Präsidenten
TOP 12 Wahlen

12.1 Präsidium
• Wahl des Präsidenten
• Wahl der bis zu 5 Vizepräsidenten (Vorbehaltsbeschluss: bei Zustimmung zur Satzungsänderung

zu § 9 Ziffer 1 und Eintragung der Satzungsänderung im Vereinsregister)
• sofern die vorgeschlagene Satzungsänderung zu § 9 Ziffer 1 abgelehnt wird, erfolgt, die Wahl der

Vizepräsidenten:
• Vizepräsident für Finanzen
• Vizepräsident für Breitensport und Sportentwicklung
• Vizepräsident für Aus- und Fortbildung
• Vizepräsident für Vereinsförderung und Vereinsberatung
• Vizepräsident Frau im Sport

12.2 Rechnungsprüfer
12.3 Mitglieder des Rechtsausschusses

TOP 13 Schlusswort

*1 Anträge sind schriftlich mit Begründung bis spätestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung über die
Geschäftsstelle des Sportbundes Rheinland bei der Präsidentin einzureichen.

Monika Sauer, Präsidentin


